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niedrigere Einstellung und eine geringere
Kompetenz in einer betrieblichen
Hierarchieebene habe.“
So verweist das LAG beispielsweise auf die
Hierarchieebene bei dem Beratungs-
unternehmen Roland Berger. Diese beginnt
mit „Junior Consultant“, „Consultant“,
„Senior Consultant“, „Projektmanager“,
„Principal“ und endet mit „Partner“. 
Das LAG Berlin Brandenburg hatte bereits in
einer Entscheidung vom 21.07.2011 (5 Sa
847/11) für den Begriff „Junior Personal-
referent Recruiting“ dieselbe Argumentation
verwendet. 
Im Übrigen sei noch angemerkt, dass das
LAG Rheinland-Pfalz auch bezüglich der
Formulierung in der Stellenausschreibung
„Sie erwartet ein junges, engagiertes Team“
keine Altersdiskriminierung sah. Dieses
deshalb, weil mit dieser Bezeichnung zum
Ausdruck gebracht werden solle, dass das
Team sich erst vor kurzem zusammenge-
setzt habe und sich das Adjektiv „jung“, auf
das Team und nicht auf dessen Mitglieder
beziehe. 
Mit der verwendeten Formulierung sei nur
eine Beschreibung des Istzustandes zur
Information des möglichen Stellenbewer-
bers vorgenommen, ohne eine Aussage
über das gewünschte Lebensalter des
Bewerbers zu treffen. Das Merkmal „junges
Team“ in einer Stellenbeschreibung stelle
daher keinen Verstoß gegen das AGG dar. In
einer Stellenausschreibung in der der
Arbeitgeber neben den Kriterien
„Hochschulabsolvent“ und „Berufsanfänger“
auch das Kriterium „Young Professionals“
verwendet hatte, liegt dagegen nach
Auffassung des BAG (Urteil vom 24.01.2013,
8 AZR 429/11) ein Verstoß gegen AGG vor.
Denn in der Zusammenschau aller drei
Kriterien werde aus Sicht eines objektiven
Lesers die Erwartungshaltung des Arbeit-
gebers zum Ausdruck gebracht, dass die
Bewerber nicht älter als maximal 35 Jahre
sein sollten. Die Verwendung des Begriffs
„Young Professionals“ stelle ausdrücklich auf
das Alter ab. 
Die Gerichte haben daher bezüglich dieser
Begriffe durchaus für Klarheit gesorgt, wie
immer kommt es jedoch auf den Einzelfall
an. 

die Bezeichnung „Berufseinsteiger“ ver-
wandt. 
Hierauf hatte sich ein Anwalt beworben, der
jedoch eine Absage erhielt. Er hat die
Auffassung vertreten, dass er aufgrund
seines Lebensalters diskriminiert wurde.
Dies ergebe sich aus der Stellenanzeige und
den dort verwendeten Begriffen „Junior
Consultant“ und „Berufseinsteiger“. Er ver-
langte von dem potentiellen Arbeitgeber
außergerichtlich Schadenersatz in Höhe von
€ 60.000,00 und, nachdem dieses abgelehnt
wurde, gerichtlich in unbezifferter Höhe,
mindestens jedoch € 15.000,00. 
Entscheidend für das LAG war die Frage, ob
die Bezeichnungen „Junior Consultant“ und
„Berufseinsteiger“ eine Altersdiskriminierung
darstellen. Im Rahmen der Beweislast muss
der Bewerber nur Indizien vortragen, die
eine Benachteiligung wegen des Merkmals
Altersdiskriminierung vermuten lassen. Dies
ist immer dann der Fall, wenn die vorgetra-
genen Tatsachen aus objektiver Sicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit darauf
schließen lassen, dass die Benachteiligung
wegen des Merkmals Alter erfolgt ist. 
Das Gericht hat die Klage abgewiesen (LAG
BW, Urteil vom 19.11.2015, 6 Sa 68/14). Es
führt aus, dass weder der Begriff „Junior
Consultant“ noch der Begriff „Berufsein-
steiger“ eine Altersdiskriminierung
indizieren. Der Begriff „Berufseinsteiger“ sei
altersneutral, da dieses Kriterium auch der-
jenige erfülle, der ungewöhnlich lange
studiere und erst im vorgerückten Alter
einen Abschluss gemacht habe. Der Begriff
„Junior Consultant“ beziehe sich nicht auf
das Alter, vielmehr werde mit diesem Begriff
eine Hierarchieebene in einem
Unternehmen bezeichnet. Es verweist
insoweit auch auf eine Entscheidung des
LAG Rheinland-Pfalz vom 10.02.2014 (3 Sa
27/13), das folgendes ausführte: 
„Das Wort Junior bedeutet im Englischen
zwar auch jung. Wird es allerdings im
Zusammenhang mit einer betrieblichen
Stellung verwendet, bedeutet es „von gerin-
gerem Dienstalter“ bzw. „von niedrigerem
Rang“, also jeweils mit geringerer spezi-
ficher beruflicher Erfahrung, ohne Bezug
zum Alter des betreffenden Mitarbeiters.
Demnach stellt der Begriff „Junior
Consultant“ keinen Zusammenhang zum
Alter her, vielmehr bedeutet der Begriff
allein, dass der betreffende Mitarbeiter eine

Das seit dem 14.08.2006 in
Kraft getretene Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) beschäftigt in regel-
mäßigen Abständen die Geri-
chte. Bekanntermaßen ist
Ziel des AGG, die Benach-
teiligung aus Gründen der

Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft,
des Geschlechts, der Religion oder Welt-
anschauung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Identität zu verhindern
oder zu beseitigen. Man spricht in diesem
Zusammenhang von so genannten acht ver-
pönten Merkmalen. In der ersten Stufe ist
immer zu prüfen, ob eine Diskriminierung
wegen eines dieser Merkmale vorliegt und in
der zweiten Stufe, ob diese Diskriminierung
durch sachliche Gründe gerechtfertigt ist.
Bezüglich der Beweislast ist § 22 AGG zu
beachten. Wenn im Streitfall eine Partei In-
dizien beweist, die eine Benachteiligung
wegen eines der genannten Merkmale ver-
muten lässt, trägt die andere Partei die
Beweislast dafür, dass kein Verstoß vorgele-
gen hat. 
Das Landesarbeitsgericht Baden-Württem-
berg (LAG) hatte sich Ende des Jahres 2015
mit einem Fall beschäftigt, in dem es um das
Merkmal Alter ging. 
Eine große Supermarktkette hatte eine Stelle
als „Junior Consultant /Jurist (w/m)“ aus-
geschrieben und dazu im Stellenprofil noch
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ULRICH WEBER & PARTNER mbB
RECHTSANWÄLTE – FACHANWÄLTE FÜR ARBEITSRECHT

          K Ö L N  ·  F R A N K F U RT / M A I N  ·  S T U T T G A R T

Die Urteile des Euro-
päischen Gerichtshofs 
(EuGH) in Luxemburg 
sorgen regelmäßig für 
Unruhe im deutschen 
Arbeitsrecht (siehe dazu 
Newsletter 4/13). Nun 
hat der EuGH am 
18.07.2013 („Alemo-

Herron“, C-426/11) entschieden, dass 
der Käufer eines Unternehmens nicht 
an die dynamische Entwicklung der 
in diesem Unternehmen geltenden 
Tarifverträge gebunden werden dürfe. 
Das ist exakt das Gegenteil dessen, was 
das Bundesarbeitsgericht (BAG) seit dem 
Jahr 2005 in ständiger Rechtsprechung 
entschieden hat. Aber der Reihe nach.

Sofern ein Unternehmen für die bei ihm 
Beschäftigten einen Tarifvertrag anwenden 
will, soll dieser für alle gleichermaßen 
gelten und zwar unabhängig davon, ob sie 
Gewerkschaftmitglied sind oder nicht. Das 

geschieht in aller Regel durch eine Bezugnahme 
im Arbeitsvertrag auf den jeweils geltenden 
Tarifvertrag („dynamisch“). 

Bis zum Jahr 2005 hat das BAG bei solchen 
Klauseln die Meinung vertreten, sie sollten 
(entgegen ihrem Wortlaut) nur für eine 
Gleichstellung zwischen Arbeitnehmern mit 
Gewerkschaftsausweis und solchen ohne 
sorgen. Trat also ein Arbeitgeber aus dem 
Arbeitgeberverband aus oder verkaufte 
seinen Betrieb an ein Unternehmen 
einer anderen Branche, wurden die im 
Arbeitsvertrag genannten Tarifverträge 
„eingefroren“ und galten auch dann statisch 
fort, wenn der Wortlaut des Vertrages 
eigentlich eine „dynamische“ Entwicklung 
festlegte. Unter Bezugnahme auf eine am 
01.01.2002 erfolgte Gesetzesänderung stellte 
das BAG am 14.12.2005 fest, für die nach 
der Gesetzesänderung abgeschlossenen 
Arbeitsverträge könne am Dogma der 
„Gleichstellungsabrede“ nicht festgehalten 
werden; für diese Arbeitsverträge müsse 
zukünftig auch nach einem Betriebsübergang 
der alte Tarifvertrag dynamisch weitergelten, so 
wie es der Wortlaut des Vertrages benenne. Das 
führte in vielen Fällen dazu, dass Arbeitnehmer 
auch nach einem „Branchenwechsel“ 
durch Betriebsübergang immer fort nach 
Tarifverträgen behandelt werden mussten, 
auf die ihr neuer Arbeitgeber keinen Einfluss 
nehmen konnte und die eigentlich nicht für 
seine Branche einschlägig waren.

Aus Sicht des Käufers eines Unternehmens oder 
eines Betriebs ist diese Rechtsfolge regelmäßig 
problematisch, da es ohne Zustimmung der 
betroffenen Mitarbeiter rechtlich kaum 
Möglichkeiten gibt, sich von der dynamischen 
Fortentwicklung des aus seiner Sicht „fremden“ 
Tarifvertrages zu lösen. Erschwerend kommt 
hinzu, dass besagte Rechtsprechung des BAG 
unterschiedliche Folgen für die Arbeitnehmer 
hat, je nachdem ob sie ihren Arbeitsvertrag vor 
dem 01.01.2002 oder danach abgeschlossen 
haben.

Aus Sicht der Arbeitnehmer mit einem ab dem 
01.01.2002 abgeschlossenen Arbeitsvertrag 
hat besagte Rechtsprechung des BAG den klar 
erkennbaren Vorteil, dass sie in der Frage, nach 
welchem Tarifvertrag sich ihr Arbeitsverhältnis 
richtet, nicht von den zukünftigen Unwäg-

barkeiten von Unternehmensverkäufen oder 
Betriebsübergangen abhängig sind. 

Nun hat aber der EuGH mit dem genannten 
Urteil vom 18.07.2013 der aktuellen 
Rechtsprechung des BAG zur Fortgeltung von 
Tarifverträgen nach einem Betriebsübergang 
jedenfalls mittelbar die Grundlage entzogen. In 
einem in Großbritannien angesiedelten Fall, in 
dem es exakt um die Frage ging, ob der private 
Erwerber eines Unternehmens des Öffentlichen 
Dienstes in Form einer dynamischen Fortgeltung 
der Tarifverträge auch an diejenigen 
Veränderung gebunden werden könne, die erst 
nach dem Betriebsübergang in Kraft getreten 
sind. Diese Frage hat der EuGH eindeutig 
verneint und vertritt dabei die Auffassung, 
eine solche Bindung verstieße gegen Artikel 
16 der europäischen Grundrechtecharta zur 
unternehmerischen Freiheit.

Ob diese Entscheidung des EuGH tatsächlich 
überzeugend ist, darf mit einigem Recht 
bezweifelt werden. Anders als der von einem 
Betriebsübergang betroffene Arbeitnehmer 
hat der Erwerber des Betriebes regelmäßig die 
Möglichkeit, vor einem Kauf zu überprüfen, 
welches „Paket“ er erwirbt. Hält er die 
Belastung aus der Fortgeltung eines für ihn 
„fremden“ Tarifvertrages für problematisch, 
kann er von dem Erwerb Abstand nehmen. 
Der betroffene Arbeitnehmer hingegen ist 
für seinen Lebensunterhalt in der Regel auf 
seinen Arbeitsplatz angewiesen und folgt 
diesem auch bei einem Betriebsübergang, 
den er nicht beeinflussen kann, zu einem 
für ihn neuen Arbeitgeber, den er sich 
ursprünglich nicht ausgesucht hat und auf 
dessen Arbeitsbedingungen er ebenfalls keinen 
Einfluss nehmen kann. Dass den Interessen des 
Betriebserwerbers hier grundsätzlich Vorrang 
zu geben ist, liegt jedenfalls nicht so klar auf 
der Hand, wie der EuGH offensichtlich meint.

Wie das BAG auf die Entscheidung des EuGH 
reagieren wird, ist unklar. Dass es seine bisherige 
Rechtsprechung aufrecht halten wird (kann), ist 
aber kaum zu erwarten. Der Rechtsanwender 
bleibt bis zur weiteren Klärung verunsichert 
zurück und staunt erneut darüber, welche 
„Wunder“ der § 613a BGB bereit hält.

Christian Kaiser
Rechtsanwalt
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Ein Arbeitnehmer, der nach einem 
Betriebsübergang auf Feststellung eines 
zwischen ihm und dem Betriebserwerber 
bestehenden Arbeitsverhältnisses klagt, 
kann durch die Art und Weise der 
Führung und Beendigung dieses Pro- 
zesses sein Recht zum Widerspruch 
gegen den Übergang seines Arbeits-
verhältnisses verwirken (BAG vom 
17.10.2013 - 8 AZR 974/12).    
 
Zu entscheiden hatte das BAG über 
den Fall eines Kantinenleiters, der von 
seiner Arbeitgeberin, der Beklagten, da- 
rüber informiert worden war, dass sein 
Arbeitsverhältnis im Wege des Betriebs- 
überganges auf einen anderen Inhaber 
übergehen werde. Das Informations-
schreiben genügte den Anforderungen des 
§ 613a Abs. 5 BGB nicht und setzte folglich 
die Monatsfrist, binnen derer Arbeitnehmer 
dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses 
widersprechen können, nicht in Gang.

Der Betriebserwerber bestritt den Be-
triebsübergang. Der Kläger erhob darauf- 
hin Klage auf Feststellung eines Ar-
beitsverhältnisses. In diesem Verfahren 
einigten sich beide Seiten darauf, dass ein 

Betriebsübergang niemals stattgefunden 
und ein Arbeitsverhältnis zwischen ihnen 
nie bestanden habe. Der Betriebserwerber 
verpflichtete sich überdies zur Zahlung 
von EUR 45.000,00 an den Kläger.

Unmittelbar danach erklärte der Kläger 
gegenüber der Beklagten, dass er dem 
Übergang seines Arbeitsverhältnisses auf 
den Betriebserwerber widerspreche. Da 
er von ihr nicht weiterbeschäftigt wurde, 
erhob er Klage auf Feststellung eines 
Arbeitsverhältnisses und Zahlung von 
Annahmeverzugslohn.

Während das Arbeitsgericht dem Kläger 
weitestgehend Recht gab, wies das LAG 
die Klage ab: Der Kläger habe gegenüber 
der Beklagten sein Recht zum Widerspruch 
verwirkt. Das BAG folgte dieser Auffassung. 
Es stelle einen die Verwirkung des Rechts 
zum Widerspruch begründenden Umstand 
dar, wenn ein Arbeitnehmer zunächst 
das Bestehen seines Arbeitsverhältnisses 
mit dem Betriebserwerber gerichtlich 
geltend mache und dann über diesen 
Streitgegenstand eine vergleichsweise 
Regelung treffe. Dies gelte jedenfalls dann, 
wenn ein Betriebsübergang stattgefunden 

habe und das Arbeitsverhältnis tatsächlich 
auf den Betriebserwerber übergegangen 
sei. Nach einer vergleichsweisen Einigung 
mit dem Betriebserwerber, durch welche 
der Bestand des Arbeitsverhältnisses 
geregelt werde, gehe ein rechtsgestaltender 
Widerspruch des Arbeitnehmers gegen 
den Übergang seines „bereinigten Ar-
beitsverhältnisses“ ins Leere.

Kathrin Bürger
Rechtsanwältin

Das BAG hat mit Urteil vom 
17.10.2013 (8 AZR 742/12) klarge-
stellt, dass weder die – unwirksame - 
Kündigung einer schwangeren Arbeit-
nehmerin, deren Schwangerschaft dem 
Arbeitgeber im Zugangszeitpunkt gar 
nicht bekannt war, noch ein an-
schließendes „Festhalten“ des Arbeit- 
gebers an dieser Kündigung ein Indiz 
für eine Benachteiligung wegen des  
Geschlechts sind.  
  
Der Klägerin war von der Beklagten in der 
Probezeit gekündigt worden war. Unter 
Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
machte sie wenige Tage später geltend, bei 
Zugang der Kündigung schwanger gewe-
sen zu sein, und forderte die Beklagte  auf, 
binnen einer Woche mitzuteilen, dass sie 
an der Kündigung „nicht festhalte“. Dem 
kam die Beklagte nicht nach, weshalb die 
Klägerin Kündigungsschutzklage erhob. 
Erst mehrere Wochen später, nachdem die 
Verhandlungen über eine einvernehmliche 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses er-
folglos geblieben waren, erklärte die Be-
klagte die „Rücknahme“ der Kündigung 

und bat die Klägerin um Zustimmung zur 
einvernehmlichen Fortsetzung des Arbeits-
verhältnisses. Da die Klägerin eine solche 
nicht erteilte, gab die Beklagte schließlich 
eine Anerkenntniserklärung ab, woraufhin 
das Arbeitsgericht die Unwirksamkeit der 
Kündigung feststellte. Die Parteien stritten 
sodann über die Zahlung von Arbeitsent-
gelt nach § 11 MSchG. 

Die Klägerin wertete die Umstände 
der Kündigung und das anschließende 
Verhalten der Beklagten als Diskriminierung 
wegen des ihres Geschlechts und erhob 
Klage auf Zahlung einer Entschädigung.

Wie auch schon die Vorinstanzen 
entschied das BAG zugunsten der Be- 
klagten. Die Kündigung könne schon des- 
wegen nicht diskriminierend sein, weil 
der Beklagten bei deren Erklärung die 
Schwangerschaft gar nicht bekannt ge-
wesen sei. Auch stelle das anschließende 
Verhalten der Beklagten keine Benach-
teiligung dar: Die verlangte Rücknahme 
der Kündigung sei rechtstechnisch nicht 
möglich gewesen, es habe vielmehr einer 

einvernehmlichen Verständigung über  
die Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses bedurft. Eine solche Zu- 
stimmung hat die Klägerin jedoch nicht 
erteilt. Auch ist ein Streit über das Vor-
liegen der besonderen Anspruchsvoraus- 
setzungen des § 11 MuSchG für sich ge- 
nommen nicht diskriminierend, da – so 
das BAG – dieser Anspruch ohnehin nur 
Frauen zusteht.  

Kathrin Bürger
Rechtsanwältin

Betriebsübergang – Verwirkung des Rechts 
zum Widerspruch

Kündigung einer Schwangeren als 
geschlechtsspezifische Diskriminierung?
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Erst mehrere Wochen später, nachdem die 
Verhandlungen über eine einvernehmliche 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses er-
folglos geblieben waren, erklärte die Be-
klagte die „Rücknahme“ der Kündigung 

und bat die Klägerin um Zustimmung zur 
einvernehmlichen Fortsetzung des Arbeits-
verhältnisses. Da die Klägerin eine solche 
nicht erteilte, gab die Beklagte schließlich 
eine Anerkenntniserklärung ab, woraufhin 
das Arbeitsgericht die Unwirksamkeit der 
Kündigung feststellte. Die Parteien stritten 
sodann über die Zahlung von Arbeitsent-
gelt nach § 11 MSchG. 

Die Klägerin wertete die Umstände 
der Kündigung und das anschließende 
Verhalten der Beklagten als Diskriminierung 
wegen des ihres Geschlechts und erhob 
Klage auf Zahlung einer Entschädigung.

Wie auch schon die Vorinstanzen 
entschied das BAG zugunsten der Be- 
klagten. Die Kündigung könne schon des- 
wegen nicht diskriminierend sein, weil 
der Beklagten bei deren Erklärung die 
Schwangerschaft gar nicht bekannt ge-
wesen sei. Auch stelle das anschließende 
Verhalten der Beklagten keine Benach-
teiligung dar: Die verlangte Rücknahme 
der Kündigung sei rechtstechnisch nicht 
möglich gewesen, es habe vielmehr einer 

einvernehmlichen Verständigung über  
die Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses bedurft. Eine solche Zu- 
stimmung hat die Klägerin jedoch nicht 
erteilt. Auch ist ein Streit über das Vor-
liegen der besonderen Anspruchsvoraus- 
setzungen des § 11 MuSchG für sich ge- 
nommen nicht diskriminierend, da – so 
das BAG – dieser Anspruch ohnehin nur 
Frauen zusteht.  

Kathrin Bürger
Rechtsanwältin

Betriebsübergang – Verwirkung des Rechts 
zum Widerspruch

Kündigung einer Schwangeren als 
geschlechtsspezifische Diskriminierung?

1/16

Die Urteile des Euro-
päischen Gerichtshofs 
(EuGH) in Luxemburg 
sorgen regelmäßig für 
Unruhe im deutschen 
Arbeitsrecht (siehe dazu 
Newsletter 4/13). Nun 
hat der EuGH am 
18.07.2013 („Alemo-

Herron“, C-426/11) entschieden, dass 
der Käufer eines Unternehmens nicht 
an die dynamische Entwicklung der 
in diesem Unternehmen geltenden 
Tarifverträge gebunden werden dürfe. 
Das ist exakt das Gegenteil dessen, was 
das Bundesarbeitsgericht (BAG) seit dem 
Jahr 2005 in ständiger Rechtsprechung 
entschieden hat. Aber der Reihe nach.

Sofern ein Unternehmen für die bei ihm 
Beschäftigten einen Tarifvertrag anwenden 
will, soll dieser für alle gleichermaßen 
gelten und zwar unabhängig davon, ob sie 
Gewerkschaftmitglied sind oder nicht. Das 

geschieht in aller Regel durch eine Bezugnahme 
im Arbeitsvertrag auf den jeweils geltenden 
Tarifvertrag („dynamisch“). 

Bis zum Jahr 2005 hat das BAG bei solchen 
Klauseln die Meinung vertreten, sie sollten 
(entgegen ihrem Wortlaut) nur für eine 
Gleichstellung zwischen Arbeitnehmern mit 
Gewerkschaftsausweis und solchen ohne 
sorgen. Trat also ein Arbeitgeber aus dem 
Arbeitgeberverband aus oder verkaufte 
seinen Betrieb an ein Unternehmen 
einer anderen Branche, wurden die im 
Arbeitsvertrag genannten Tarifverträge 
„eingefroren“ und galten auch dann statisch 
fort, wenn der Wortlaut des Vertrages 
eigentlich eine „dynamische“ Entwicklung 
festlegte. Unter Bezugnahme auf eine am 
01.01.2002 erfolgte Gesetzesänderung stellte 
das BAG am 14.12.2005 fest, für die nach 
der Gesetzesänderung abgeschlossenen 
Arbeitsverträge könne am Dogma der 
„Gleichstellungsabrede“ nicht festgehalten 
werden; für diese Arbeitsverträge müsse 
zukünftig auch nach einem Betriebsübergang 
der alte Tarifvertrag dynamisch weitergelten, so 
wie es der Wortlaut des Vertrages benenne. Das 
führte in vielen Fällen dazu, dass Arbeitnehmer 
auch nach einem „Branchenwechsel“ 
durch Betriebsübergang immer fort nach 
Tarifverträgen behandelt werden mussten, 
auf die ihr neuer Arbeitgeber keinen Einfluss 
nehmen konnte und die eigentlich nicht für 
seine Branche einschlägig waren.

Aus Sicht des Käufers eines Unternehmens oder 
eines Betriebs ist diese Rechtsfolge regelmäßig 
problematisch, da es ohne Zustimmung der 
betroffenen Mitarbeiter rechtlich kaum 
Möglichkeiten gibt, sich von der dynamischen 
Fortentwicklung des aus seiner Sicht „fremden“ 
Tarifvertrages zu lösen. Erschwerend kommt 
hinzu, dass besagte Rechtsprechung des BAG 
unterschiedliche Folgen für die Arbeitnehmer 
hat, je nachdem ob sie ihren Arbeitsvertrag vor 
dem 01.01.2002 oder danach abgeschlossen 
haben.

Aus Sicht der Arbeitnehmer mit einem ab dem 
01.01.2002 abgeschlossenen Arbeitsvertrag 
hat besagte Rechtsprechung des BAG den klar 
erkennbaren Vorteil, dass sie in der Frage, nach 
welchem Tarifvertrag sich ihr Arbeitsverhältnis 
richtet, nicht von den zukünftigen Unwäg-

barkeiten von Unternehmensverkäufen oder 
Betriebsübergangen abhängig sind. 

Nun hat aber der EuGH mit dem genannten 
Urteil vom 18.07.2013 der aktuellen 
Rechtsprechung des BAG zur Fortgeltung von 
Tarifverträgen nach einem Betriebsübergang 
jedenfalls mittelbar die Grundlage entzogen. In 
einem in Großbritannien angesiedelten Fall, in 
dem es exakt um die Frage ging, ob der private 
Erwerber eines Unternehmens des Öffentlichen 
Dienstes in Form einer dynamischen Fortgeltung 
der Tarifverträge auch an diejenigen 
Veränderung gebunden werden könne, die erst 
nach dem Betriebsübergang in Kraft getreten 
sind. Diese Frage hat der EuGH eindeutig 
verneint und vertritt dabei die Auffassung, 
eine solche Bindung verstieße gegen Artikel 
16 der europäischen Grundrechtecharta zur 
unternehmerischen Freiheit.

Ob diese Entscheidung des EuGH tatsächlich 
überzeugend ist, darf mit einigem Recht 
bezweifelt werden. Anders als der von einem 
Betriebsübergang betroffene Arbeitnehmer 
hat der Erwerber des Betriebes regelmäßig die 
Möglichkeit, vor einem Kauf zu überprüfen, 
welches „Paket“ er erwirbt. Hält er die 
Belastung aus der Fortgeltung eines für ihn 
„fremden“ Tarifvertrages für problematisch, 
kann er von dem Erwerb Abstand nehmen. 
Der betroffene Arbeitnehmer hingegen ist 
für seinen Lebensunterhalt in der Regel auf 
seinen Arbeitsplatz angewiesen und folgt 
diesem auch bei einem Betriebsübergang, 
den er nicht beeinflussen kann, zu einem 
für ihn neuen Arbeitgeber, den er sich 
ursprünglich nicht ausgesucht hat und auf 
dessen Arbeitsbedingungen er ebenfalls keinen 
Einfluss nehmen kann. Dass den Interessen des 
Betriebserwerbers hier grundsätzlich Vorrang 
zu geben ist, liegt jedenfalls nicht so klar auf 
der Hand, wie der EuGH offensichtlich meint.

Wie das BAG auf die Entscheidung des EuGH 
reagieren wird, ist unklar. Dass es seine bisherige 
Rechtsprechung aufrecht halten wird (kann), ist 
aber kaum zu erwarten. Der Rechtsanwender 
bleibt bis zur weiteren Klärung verunsichert 
zurück und staunt erneut darüber, welche 
„Wunder“ der § 613a BGB bereit hält.

Christian Kaiser
Rechtsanwalt
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f Aufhebungsvertrag und professionelles  
 Trennungsmanagement

f Variable Vergütung – Gestaltung, Einführung  
 und Weiterentwicklung

f Abmahnung, verhaltensbedingte sowie  
 personenbedingte Kündigung

f Update Arbeitsrecht 2016

f Auskunfts- und Informationsansprüche  
 des Betriebsrats

In Kooperation mit den Rechtsanwälten der       Ulrich Weber & Partner mbB

Aktuelle Seminare 2016

FRAGEN SIEnach einem individuellen Angebot für Inhouse- Schulungen

     
 

       
  

     
  

   

     
  

                

  
 

     
 

       
  

     
  

   

     
  

                

  
 

     
 

       
  

     
  

   

     
  

                

  
 

     
 

       
  

     
  

   

     
  

                

  
 

     
 

       
  

     
  

   

     
  

                

  
 

erVariableVf

smanaennungrT
shebungufAf

denmittionaooperKnI

     
 

       
  

     
  

   

     
  

                

  
 

inführungEungaltGest–unggüter

ementgsmana
essionelfoprundgatrervs

eberWlrichUderenwältanechtsR

     
 

       
  

     
  

   

     
  

                

  
 

inführung

lesessionel

mbBtnerarP&

     
 

       
  

     
  

   

     
  

                

  
 

     
 

       
  

     
  

   

     
  

                

  
 

     
 

       
  

     
  

   

     
  

                

  
 

etriebsrBdes
und-unftsuskAf

beitsrAretdapUf

onenbepers
bmahnungAf

entereitWund
erVariableVf

     
 

       
  

     
  

   

     
  

                

  
 

tsaetriebsr
ansprüchetionsormanfIund

2016echtbeitsr

unggKündietding
wieosetdingbeenshalterv,bmahnung

wicklungent
inführungE,ungaltGest–unggüter

     
 

       
  

     
  

   

     
  

                

  
 

ansprüche

wie

inführung

     
 

       
  

     
  

   

     
  

                

  
 

individuellen Angebo

nach einem 
nach enach einem 

GEN SIE
GEN SIEnach e

FRA

     
 

       
  

     
  

   

     
  

                

  
 

GEN SIE

     
 

       
  

     
  

   

     
  

                

  
 

ueltkA

     
 

       
  

     
  

   

     
  

                

  
 

Seminarleuel

     
 

       
  

     
  

   

     
  

                

  
 

6201eSeminar

     
 

       
  

     
  

   

     
  

                

  
 ulungen

nhouse-
nhouse-SchSchulungen

e-ulungen

nhousulungen

nhouse-ulungen

individuellen Angebofür I

individuellen Angebo

individuellen Angebonhous

individuellen Angebofür Inhous

inem individuellen Angebo

nach eindividuellen Angebo

nach einem individuellen Angebo

     
 

       
  

     
  

   

     
  

                

  
 

t 

individuellen Angebo

Quellennachweis  Syda Productions,fotolia

nicht gefolgt. Aus der bis dato vorliegenden
Pressemitteilung geht hervor, dass die zweite
Instanz die Befristung aufgrund der „Eigenart
der Arbeitsleistung“ iSd § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr.
4 TzBfG als gerechtfertigt ansieht. Die Praxis
der Bundesligavereine und insbesondere die
Beziehung zwischen einem Fußballverein der
ersten Bundesliga und seinem Lizenzspieler
stelle eine solche Eigenart dar. Anspruch auf
die Punkteprämie habe der Kläger überdies
nicht, da er an den besagten Spielen unstrei-
tig nicht teilgenommen habe und es alleine im
Ermessen des Trainers liege, wann er seine
Spieler einsetze.
Das LAG hat die Revision explizit zugelassen.
Es bleibt spannend, wie das Bundesarbeits-
gericht die bis dato nicht geklärte Frage nach
der Zulässigkeit von Befristungen im Profifuß-
ball final entscheiden wird. 

Bundesligaspiele bestritten. Der Arbeitsvertrag
wurde von der Beklagten in der Folge nicht
verlängert.
Mit seiner Klage vor dem Arbeitsgericht Mainz
begehrte der Kläger neben der Zahlung der
Punkteprämie für Spiele, an denen er unstrei-
tig nicht teilgenommen hat, auch die Feststel-
lung, dass das Arbeitsverhältnis über den
30.06.2014 unbefristet fortbestehe. 
Das Arbeitsgericht Mainz hatte der Klage
jedenfalls in Bezug auf die Unwirksamkeit der
Befristung - mangels Vorliegens eines sachli-
chen Grundes - stattgegeben. Weder der
Ungewissheit der Leistungsentwicklung eines
Profifußballspielers, noch dem Interesse der
Bundesligavereine an einer überschaubaren
oder kürzeren Vertragsbindungsdauer oder
der Branchenüblichkeit der Befristungen,
käme kein solches Gewicht zu, das diese eine
Sachgrundbefristung rechtfertigen könne.
Das LAG Rheinland-Pfalz ist dieser Auffassung

Mit Urteil vom 19.02.2016 hat das LAG
Rheinland-Pfalz [Az.: 4 Sa 202/15] entschie-
den, dass die Befristung von Profifußballern
durch einen sachlichen Grund im Sinne des
Teilzeit- und Befristungsgesetzes gerechtfer-
tigt ist und damit die im März 2015 ergangene
anderslautende Entscheidung des Arbeits-
gerichts Mainz gekippt.
Der klagende Fußballer war bei dem beklagten
Verein seit dem 01.07.2009 auf Grundlage
befristeter Arbeitsverträge als Torhüter tätig.
Der zuletzt abgeschlossene Arbeitsvertrag
wurde zum 30.06.2014 befristet. Zudem hat-
ten die Parteien eine Punkteprämie vereinbart,
die vom Punktestand der Mannschaft in der
jeweiligen Fußballsaison und von den Spielein-
sätzen abhängt. Nach dem 11. Spieltag wurde
dem Kläger, nach dessen krankheitsbedingten
Ausfall, nur noch die Teilnahme am Trainings-
und Spieltrieb der 2. Mannschaft zugewiesen.
Insgesamt hatte der Kläger nur 10

Profifußball - Eigenart der Arbeitsleistung recht- 
fertigt Befristung

Anne Reinelt
Rechtsanwältin

Einigungsstelle - Krawattenpflicht entfällt ab 30°
Betriebsrates eröffnet sei. Es läge kein Fall der
sog. Zuständigkeitstrennung vor, da es sich
um zwei verschiedene Mitbestimmungsrechte
handele, die sich lediglich in dem Teilbereich
„Arbeitskleidung“ überschneiden würden.
Solche Überschneidungen seien hinzunehmen.
Da das LAG die Rechtsbeschwerde zum BAG
zugelassen hat, bleibt abzuwarten, ob die
Mitarbeiter der Postbank im Sommer 2016 tat-
sächlich ohne Krawatte zur Arbeit erscheinen
können. 

Während das Arbeitsgericht der Auffassung
der Arbeitgeberin folgte, wies das LAG
Württemberg die Anträge zurück. Richtig sei
zwar, dass Regelungen in Bezug auf die ein-
heitliche Dienstkleidung als unternehmensein-
heitlich zu regelnde Fragen der betrieblichen
Ordnung nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG, in den
Zuständigkeitsbereich des Gesamtbetriebs-
rates fallen würden, allerdings beträfe die
streitgegenständliche Regelung ebenfalls
Fragen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes
nach § 87 Abs.1 Nr. 7 BetrVG, so dass zusätz-
lich auch die Zuständigkeit des örtlichen

Der Betriebsrat oder die Einigungsstelle kön-
nen in einer Betriebsvereinbarung wirksam
regeln, dass die Belegschaft ab einer
Raumtemperatur von 30 ° Celsius auf die obli-
gatorische Krawatte verzichten darf. So ent-
schied jedenfalls das LAG Baden-Württemberg
mit Beschluss vom 21.10.2015 [Az.: 4 TaBV
2/15].
Zwei Unternehmen der Postbank, welche für
den Bereich Stuttgart 86 Filialen im Gemein-
schaftsbetrieb führen, bildeten mit dem örtli-
chen Betriebsrat eine Einigungsstelle zum
Thema „Gesundheitsschutz/Raumklima“.
Grundsätzlich sieht die unternehmensweit gel-
tende Gesamtbetriebsvereinbarung zur Unter-
nehmenskleidung vor, dass zu einer komplet-
ten Unternehmensbekleidung in jedem Fall die
Krawatte zähle.
Durch Spruch der Einigungsstelle wurde u.a.
geregelt, dass bei einer Raumtemperatur von
über 30 °C die Dienstkleidung gelockert wer-
den könne. Das Lockern der Dienstkleidung
beinhalte auch den Verzicht auf das Tragen
von Krawatten. Dieser Spruch wurde durch die
Arbeitgeberin angefochten. Sie begehrt insbe-
sondere die Feststellung, dass die Regelung
zur Lockerung der Krawatte unwirksam sei, da
der örtliche Betriebsrat keine Regelungsbe-
fugnis bei dem Thema Dienstkleidung habe.
Es handele sich vielmehr um eine Regelung,
welche in die originäre Zuständigkeit des GBR
falle.
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Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil 
vom 25.09.2013 (10 AZR 270/12) ent- 
schieden, dass der Arbeitgeber vom Arbeit- 
nehmer verlangen kann, eine qualifizierte 
elektronische Signatur zu beantragen und 
eine elektronische Signaturkarte zu be-
nutzen, wenn dies für die Erbringung der 
Arbeitsleistung erforderlich und dem Ar-
beitnehmer zumutbar ist.  
 
Die Klägerin war als Verwaltungsangestellte 
im Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven 
beschäftigt. Zu ihren Aufgaben gehörte die 
Veröffentlichung von Ausschreibungen bei 
Vergabeverfahren. Seit 01.01.2010 erfolgte 
dies nur noch in elektronischer Form auf der 
Vergabeplattform des Bundes, wofür eine 
qualifizierte elektronische Signatur benötigt 
wird. Diese wird nach den Bestimmungen des 
Signaturgesetzes (SigG) nur natürlichen Per-
sonen erteilt. Die Beklagte wies die Klägerin 

an, eine qualifizierte Signatur bei einer vom 
SigG vorgesehenen Zertifizierungsstelle zu 
beantragen. Dies erfordert die Übermittlung 
der im Personalausweis enthaltenen Daten 
zwecks Feststellung der Identität. Die Kosten 
für die Beantragung trug die Beklagte. 

Die Klägerin sah in der Verpflichtung zur 
Übermittlung ihrer Daten einen Verstoß ge-
gen ihr Recht auf informationelle Selbstbe- 
stimmung. Zudem sei nicht sichergestellt, 
dass mit den Daten kein Missbrauch betrieben 
werde. Sie wollte festgestellt haben, dass das 
Vorgehen der Beklagten rechtwidrig war. 

Ebenso wie die Vorinstanzen folgte der  
10. Senat des BAG der Klägerin nicht und 
wies die Revision zurück. Die Beklagte habe 
von ihrem Weisungsrecht angemessen Ge-
brauch gemacht. Der Eingriff in das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung sei der 

Klägerin zumutbar. Die Übermittlung der Per-
sonalausweisdaten betreffe nur den äußeren 
Bereich der Privatsphäre. Besonders sensible 
Daten seien nicht betroffen. Außerdem sei 
der Schutz der Daten durch die Vorschriften 
des Signaturgesetzes sichergestellt. Sie 
würden nur durch die Zertifizierungsstelle 
genutzt. Auch die Nutzung der Signatur- 
karte sei für die Klägerin nicht mit besonderen 
Risiken verbunden. So enthalte die mit dem 
Personalrat abgeschlossene Dienstverein- 
barung ausdrücklich eine Haftungsfreistel-
lung. Die gewonnenen Daten dürften nicht zur  
Leistungs- und Verhaltenskontrolle durch die 
Beklagte verwendet werden. 

Barbara Köckemann
Rechtsanwältin

Das BAG hat mit Urteil vom 24.10.2013 
(Az. 6 AZR 854/11) entschieden, dass Ar- 
beitgeber und Betriebsrat Auswahlricht-
linien im Sinne von § 1 Abs. 4 KSchG später 
oder zeitgleich – etwa bei Abschluss eines 
Interessenausgleichs mit Namensliste – än-
dern können. 
 
Der Kläger war bei seiner Arbeitgeberin als 
Werkzeugmacher beschäftigt. Über deren 
Vermögen wurde Ende 2009 das Insolvenz-
verfahren eröffnet und der Beklagte zum 
Insolvenzverwalter bestellt. Der Beklagte und 
der Betriebsrat schlossen einen Interessenaus-
gleich. Dieser enthielt eine Auswahlrichtlinie 
und eine Namensliste. Nach dem Punktesche-
ma der Auswahlrichtlinie wies der Kläger zwei 
Sozialpunkte mehr auf als ein anderer Arbeit-
nehmer seiner Vergleichs- und Altersgruppe. 
Dennoch war der Kläger in der Namensliste 
benannt. 

Der Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis 
des Klägers, dagegen keines der sechs wei-
teren Arbeitsverhältnisse seiner Vergleichs- 
und Altersgruppe. Der Kläger erhob Kündi-
gungsschutzklage. Er berief sich auf grobe 
Fehlerhaftigkeit der Sozialauswahl im Sinne 
von § 125 Abs. 1 InsO. Der Beklagte hätte 
nicht ihn, sondern gemäß der Auswahlricht-
linie seinen Kollegen kündigen müssen. 

Die Vorinstanzen gaben dem Kläger recht. 
Die Kündigung verstoße gegen die Auswahl-
richtlinie, deshalb sei die Sozialauswahl grob  

fehlerhaft. Die Zustimmung des Betriebsrats 
zu Interessenausgleich und Namensliste än-
dere daran nichts.

Das BAG hob die Urteile auf. Der Klage könne 
mit der Begründung des LAG nicht stattge-
geben werden. Denn Arbeitgeber und Be-
triebsrat könnten Auswahlrichtlinien später 
oder zeitgleich - etwa bei Abschluss eines 
Interessenausgleichs mit Namensliste - än-
dern. Würden sich die Betriebsparteien in 
einem bestimmten Punkt gemeinsam über 

die Auswahlrichtlinie hinwegsetzen, gelte die 
Namensliste. Vorliegend seien Beklagter und 
Betriebsrat in der Namensliste übereinstim-
mend und daher wirksam von der Auswahl-
richtlinie abgewichen.

Barbara Köckemann
Rechtsanwältin
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könne den Arbeitnehmer zur Erteilung
mündlicher Weisungen auch zur Teilnahme
an Gesprächen verpflichten. Stets müsse
der Arbeitgeber bei Weisungen billiges
Ermessen walten lassen (BAG, Urteil vom
23.06.2009 – 2 AZR 606/08).
Ist der Arbeitnehmer jedoch arbeitsunfähig
erkrankt, kämen Weisungen bezüglich sei-
ner Arbeitsleistung nicht in Betracht, da der
erkrankte Arbeitnehmer von der Erbringung
der Arbeitsleistung befreit sei. Während der
Erkrankung sei der Arbeitnehmer nicht dazu
verpflichtet seiner Hauptleistungspflicht aus
dem Arbeitsverhältnis nachzukommen. Dies
gelte auch für Nebenpflichten, soweit deren
Erfüllung dazu dient, der geschuldeten
Arbeitsleistung nachzukommen. Jedenfalls
habe der Arbeitgeber im Zusammenhang
mit der Anordnung des Personalgesprächs
aber sein Ermessen nicht ordnungsgemäß
ausgeübt.
Gegen das Urteil wurde Revision zum
Bundesarbeitsgericht eingelegt. Diese ist
anhängig unter Az.: 2 AZR 855/15.

dem 14.05.2013 erneut ordentlich, unter
Wahrung der Kündigungsfrist, zum
31.07.2013. Die Kündigungsschutzklage
wurde auf diese Kündigung erweitert.
Erstinstanzlich wurde der Kündigungs-
schutzklage gegen beide Kündigungen
stattgegeben. In der Berufungsinstanz
wendet der Arbeitgeber sich gegen das
erstinstanzliche Urteil insoweit, als auch
der Kündigungsschutzklage gegen die
Kündigung vom 14.05.2013 stattgegeben
worden ist. Die Berufung des Arbeitgebers
hatte vor dem LAG Nürnberg keinen Erfolg.
Das LAG Nürnberg führt zur Begründung
seiner Entscheidung aus, dass der
Arbeitgeber nach § 106 Satz 1 und 2 GewO
gegenüber dem Arbeitnehmer Inhalt, Ort
und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem
Ermessen näher bestimmen kann, soweit
diese Arbeitsbedingungen nicht durch den
Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer
Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren
Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschriften
festgelegt sind. Dies gilt auch hinsichtlich
der Ordnung und des Verhaltens der
Arbeitnehmer im Betrieb. Der Arbeitgeber

Mit Urteil vom 01.09.2015 (7 Sa 592/14)
hat das Landesarbeitsgericht Nürnberg ent-
schieden, dass ein arbeitsunfähig erkrank-
ter Arbeitnehmer grundsätzlich nicht ver-
pflichtet ist, an einem vom Arbeitgeber
angeordneten Personalgespräch teilzuneh-
men.
In dem vom LAG Nürnberg entschiedenen
Fall war der Arbeitnehmer arbeitsunfähig
erkrankt. Am Tag der Krankschreibung kün-
digte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis
im März 2013 ordentlich zum Ablauf des
Mai 2013. Dagegen erhob der Arbeitneh-
mer Kündigungsschutzklage. Ende April
und Anfang Mai 2013 lud der Arbeitgeber
den Arbeitnehmer zweimal mit einer kurzen
Vorlaufzeit von vier Tagen ohne Angabe von
Gründen erfolglos zu einem Personal-
gespräch. Auch auf Nachfrage wurden die
Gründe nicht mitgeteilt. Der Arbeitnehmer
erhielt jedoch wegen Nichterscheinens eine
Abmahnung. Nachdem der Arbeitnehmer
auch einer weiteren Ladung vom
02.05.2013 zu einem Personalgespräch am
10.05.2013 keine Folge leistete, kündigte
der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis unter

Keine Pflicht zur Teilnahme an Personalge- 
spräch während Krankheit 

sehe eine Anrechnung von Zeiten, in denen
zwischen dem Ausbildenden und dem
Auszubildenden bereits ein anderes Vertrags-
verhältnis bestand, nicht vor. Selbst bei meh-
reren Ausbildungsverhältnissen zwischen den-
selben Parteien beginnt demnach jedes nach
einer rechtlichen Unterbrechung neu begrün-
dete Ausbildungsverhältnis erneut mit einer
Probezeit. Eine erneute Vereinbarung einer
Probezeit sei nur dann unzulässig, wenn zwi-
schen dem neuen und dem vorherigen
Ausbildungsverhältnis ein derart enger sachli-
cher Zusammenhang besteht, dass es sich
sachlich um ein Berufsausbildungsverhältnis
handelt. Insoweit ist § 20 Satz 1 BBiG teleolo-
gisch zu reduzieren.

Ablauf der Probezeit erklärt worden sei und
das dem Ausbildungsverhältnis vorangegange-
ne Praktikum auf die Probezeit anzurechnen
sei.
Die Kündigungsschutzklage wurde in beiden
Vorinstanzen abgewiesen. Die Revision des
Beklagten zum BAG führte zu keiner anderen
Entscheidung.
Das BAG führte in diesem Zusammenhang
aus, dass ein Berufsausbildungsverhältnis
während der Probezeit nach § 22 Abs. 1 BBiG
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist beendet werden kann. Die Zeit der
Tätigkeit des Klägers auf der Grundlage eines
Praktikantenvertrages finde keine Anrechnung
auf die Probezeit im anschließenden Berufs-
ausbildungsverhältnis. Dies gelte unabhängig
davon, ob der Kläger in dieser Zeit tatsächlich
ein Praktikum absolviert habe oder entgegen
der vertraglichen Bezeichnung in einem
Arbeitsverhältnis stand.
Zur Begründung verwies das BAG auf § 20
Satz 1 BBiG, wonach das Berufsausbildungs-
verhältnis mit der Probezeit beginne. Dieser

Mit Urteil vom 19.11.2015 (6 AZR 844/14) hat
das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass
die Dauer eines vorausgegangenen
Praktikums auf die Probezeit im Berufsausbil-
dungsverhältnis nicht anzurechnen ist.
In dem vom BAG zu entscheidenden Fall hatte
der Kläger sich bei der Beklagten um einen
Ausbildungsplatz beworben. Ein Solcher wurde
dem Kläger zum 01.08.2013 zugesagt. Zur
Überbrückung schlossen die Parteien im März
2013 einen Praktikantenvertrag mit einer
Laufzeit bis zum 31.07.2013 und einer zwei-
monatigen Probezeit. Im Juni 2013 zeichneten
die Parteien sodann einen Berufsausbildungs-
vertrag für eine Ausbildung vom 01.08.2013
bis 31.07.2016. Dieser sah eine Probezeit von
drei Monaten vor. Der Kläger nahm die Ausbil-
dung auf. Im Oktober 2013 kündigte der Ar-
beitgeber das Ausbildungsverhältnis sodann
mit Zustimmung des Betriebsrates während
der Probezeit. Hiergegen erhob der Kläger
Kündigungsschutzklage und verlangte die
Weiterbeschäftigung. Zur Begründung vertrat
er die Auffassung, dass die Kündigung nach

Keine Anrechnung eines Praktikums auf die
Probezeit in einem Berufsausbildungsverhältnis 

Hans Reinholz
Rechtsanwalt
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Ein Arbeitnehmer, der nach einem 
Betriebsübergang auf Feststellung eines 
zwischen ihm und dem Betriebserwerber 
bestehenden Arbeitsverhältnisses klagt, 
kann durch die Art und Weise der 
Führung und Beendigung dieses Pro- 
zesses sein Recht zum Widerspruch 
gegen den Übergang seines Arbeits-
verhältnisses verwirken (BAG vom 
17.10.2013 - 8 AZR 974/12).    
 
Zu entscheiden hatte das BAG über 
den Fall eines Kantinenleiters, der von 
seiner Arbeitgeberin, der Beklagten, da- 
rüber informiert worden war, dass sein 
Arbeitsverhältnis im Wege des Betriebs- 
überganges auf einen anderen Inhaber 
übergehen werde. Das Informations-
schreiben genügte den Anforderungen des 
§ 613a Abs. 5 BGB nicht und setzte folglich 
die Monatsfrist, binnen derer Arbeitnehmer 
dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses 
widersprechen können, nicht in Gang.

Der Betriebserwerber bestritt den Be-
triebsübergang. Der Kläger erhob darauf- 
hin Klage auf Feststellung eines Ar-
beitsverhältnisses. In diesem Verfahren 
einigten sich beide Seiten darauf, dass ein 

Betriebsübergang niemals stattgefunden 
und ein Arbeitsverhältnis zwischen ihnen 
nie bestanden habe. Der Betriebserwerber 
verpflichtete sich überdies zur Zahlung 
von EUR 45.000,00 an den Kläger.

Unmittelbar danach erklärte der Kläger 
gegenüber der Beklagten, dass er dem 
Übergang seines Arbeitsverhältnisses auf 
den Betriebserwerber widerspreche. Da 
er von ihr nicht weiterbeschäftigt wurde, 
erhob er Klage auf Feststellung eines 
Arbeitsverhältnisses und Zahlung von 
Annahmeverzugslohn.

Während das Arbeitsgericht dem Kläger 
weitestgehend Recht gab, wies das LAG 
die Klage ab: Der Kläger habe gegenüber 
der Beklagten sein Recht zum Widerspruch 
verwirkt. Das BAG folgte dieser Auffassung. 
Es stelle einen die Verwirkung des Rechts 
zum Widerspruch begründenden Umstand 
dar, wenn ein Arbeitnehmer zunächst 
das Bestehen seines Arbeitsverhältnisses 
mit dem Betriebserwerber gerichtlich 
geltend mache und dann über diesen 
Streitgegenstand eine vergleichsweise 
Regelung treffe. Dies gelte jedenfalls dann, 
wenn ein Betriebsübergang stattgefunden 

habe und das Arbeitsverhältnis tatsächlich 
auf den Betriebserwerber übergegangen 
sei. Nach einer vergleichsweisen Einigung 
mit dem Betriebserwerber, durch welche 
der Bestand des Arbeitsverhältnisses 
geregelt werde, gehe ein rechtsgestaltender 
Widerspruch des Arbeitnehmers gegen 
den Übergang seines „bereinigten Ar-
beitsverhältnisses“ ins Leere.

Kathrin Bürger
Rechtsanwältin

Das BAG hat mit Urteil vom 
17.10.2013 (8 AZR 742/12) klarge-
stellt, dass weder die – unwirksame - 
Kündigung einer schwangeren Arbeit-
nehmerin, deren Schwangerschaft dem 
Arbeitgeber im Zugangszeitpunkt gar 
nicht bekannt war, noch ein an-
schließendes „Festhalten“ des Arbeit- 
gebers an dieser Kündigung ein Indiz 
für eine Benachteiligung wegen des  
Geschlechts sind.  
  
Der Klägerin war von der Beklagten in der 
Probezeit gekündigt worden war. Unter 
Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
machte sie wenige Tage später geltend, bei 
Zugang der Kündigung schwanger gewe-
sen zu sein, und forderte die Beklagte  auf, 
binnen einer Woche mitzuteilen, dass sie 
an der Kündigung „nicht festhalte“. Dem 
kam die Beklagte nicht nach, weshalb die 
Klägerin Kündigungsschutzklage erhob. 
Erst mehrere Wochen später, nachdem die 
Verhandlungen über eine einvernehmliche 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses er-
folglos geblieben waren, erklärte die Be-
klagte die „Rücknahme“ der Kündigung 

und bat die Klägerin um Zustimmung zur 
einvernehmlichen Fortsetzung des Arbeits-
verhältnisses. Da die Klägerin eine solche 
nicht erteilte, gab die Beklagte schließlich 
eine Anerkenntniserklärung ab, woraufhin 
das Arbeitsgericht die Unwirksamkeit der 
Kündigung feststellte. Die Parteien stritten 
sodann über die Zahlung von Arbeitsent-
gelt nach § 11 MSchG. 

Die Klägerin wertete die Umstände 
der Kündigung und das anschließende 
Verhalten der Beklagten als Diskriminierung 
wegen des ihres Geschlechts und erhob 
Klage auf Zahlung einer Entschädigung.

Wie auch schon die Vorinstanzen 
entschied das BAG zugunsten der Be- 
klagten. Die Kündigung könne schon des- 
wegen nicht diskriminierend sein, weil 
der Beklagten bei deren Erklärung die 
Schwangerschaft gar nicht bekannt ge-
wesen sei. Auch stelle das anschließende 
Verhalten der Beklagten keine Benach-
teiligung dar: Die verlangte Rücknahme 
der Kündigung sei rechtstechnisch nicht 
möglich gewesen, es habe vielmehr einer 

einvernehmlichen Verständigung über  
die Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses bedurft. Eine solche Zu- 
stimmung hat die Klägerin jedoch nicht 
erteilt. Auch ist ein Streit über das Vor-
liegen der besonderen Anspruchsvoraus- 
setzungen des § 11 MuSchG für sich ge- 
nommen nicht diskriminierend, da – so 
das BAG – dieser Anspruch ohnehin nur 
Frauen zusteht.  

Kathrin Bürger
Rechtsanwältin

Betriebsübergang – Verwirkung des Rechts 
zum Widerspruch

Kündigung einer Schwangeren als 
geschlechtsspezifische Diskriminierung?
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Ausschlussfrist nicht vor Ende dieses Streits
beginnen. Hieraus folgt, dass oftmals die
Ausschlussfrist erst mit Ende des Kündigungs-
schutzprozesses beginnen kann (BAG, Urteil
vom 11.02.2009 – 5 AZR 168/08). 
Soweit die Frist verlangt, dass der Anspruch
entstanden ist, so geht die Rechtsprechung
davon aus, dass hiermit die Fälligkeit gemeint
ist. Fälligkeit bedeutet, dass der Schuldner die
Leistung auch fordern kann. Oftmals finden
sich Bestimmungen zu der Fälligkeit vertragli-
cher Regelungen im Vertragstext. Wenn die
Fälligkeit nicht bestimmbar ist, so hilft § 271
BGB. Gem. § 271 Abs. 1 BGB kann der
Gläubiger die Leistung sofort verlangen und
der Schuldner sie sofort bewirken. Allerdings
kommt die Rechtsprechung dem Gläubiger ent-
gegen, denn eine Fälligkeit kann nach der
Rechtsprechung erst dann gegeben sein, wenn
sie für den Gläubiger auch erkennbar und
annährend bezifferbar ist. 

- Ausschlussfristen sind unbedingt zu   
beachten!

- Zur Wahrung einer außergerichtlichen
Ausschlussfrist ist es notwendig, dass die  
Geltendmachung dem Schuldner auch 
zugegangen ist. § 167 ZPO findet hier  
keine Anwendung. 

- Der Anspruch ist so konkret wie möglich  
zu beziffern. 

- Ist eine Bezifferung nicht möglich, fängt 
auch die Ausschlussfrist nicht an zu 
laufen. 

- Die Rechtslage zu Ausschlussfristen ist 
komplex. Im Zweifel ist ein Rechtskundiger  
mit der Prüfung zu beauftragen.

Massenentlassung – Pflichten für den Ar- 
beitgeber und Schutz für den Arbeitnehmer

 Möchte ein Arbeit-
geber eine Vielzahl von 

 Arbeitnehmern entlas-
sen, kann es sich dabei 
um eine sog. Massen-
entlassung im Sinne 
der §§ 17 ff. KSchG 
handeln. Diese Vor-

schriften sehen für den Arbeitgeber 
einige Pflichten vor, deren Nichtbeach-
tung die Unwirksamkeit der ausgespro-
chenen Kündigungen zur Folge haben 
kann.

Das Kündigungsschutzgesetz regelt 
auch die Entlassung einer größeren Zahl 
von Arbeitnehmern, sog. Massenent- 
lassungen. Zweck dieser Regelungen sind 
vor allem arbeitsmarktpolitische Ziele, 
denn die Agenturen für Arbeit sollen sich 
rechtzeitig auf Massenentlassungen ein-
stellen können. 
 
Eine Massenentlassung liegt gemäß § 17 
Abs. 1 KSchG vor, wenn der Arbeitgeber 
in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 
und weniger als 60 Arbeitnehmern mehr 
als 5 Arbeitnehmer, in Betrieben mit in 
der Regel mindestens 60 und weniger 
als 500 Arbeitnehmern 10 vom Hundert 
der im Betrieb regelmäßig beschäftigten 
Arbeitnehmer oder aber mehr als 25 
Arbeitnehmer, in Betrieben mit in der 
Regel mindestens 500 Arbeitnehmern 
mindestens 30 Arbeitnehmer innerhalb 
von 30 Kalendertagen entlässt. Einer 
„Entlassung“ in diesem Sinne stehen gem. 
§ 17 Abs. 1 S. 2 KSchG Eigenkündigungen 
durch Arbeitnehmer sowie Aufhebungs-
verträge gleich, wenn diese vom Arbeit-
geber durch Inaussichtstellen einer 
Kündigung veranlasst wurden.

Liegen die Voraussetzungen einer Massen- 
entlassung vor, muss der Arbeitgeber 
vor Ausspruch der Kündigungen ein sog.  
Konsultationsverfahren mit dem Betriebs-
rat durchführen. Gemäß § 17 Abs. 2 KSchG 
hat der Arbeitgeber den Betriebsrat nicht 
nur rechtzeitig zu unterrichten und ihm 
die zweckdienlichen Auskünfte erteilen, 
sondern auch darüber zu beraten, ob es 

möglich ist, Entlassungen zu vermeiden 
oder einzuschränken und ihre Folgen zu 
mildern. Das Bundesarbeitsgericht hat 
in seinem Urteil vom 21.03.2013 (Az. 
2 AZR 60/12) entschieden, dass eine 
Kündigung, vor deren Ausspruch ein 
Konsultationsverfahren nicht durch-
geführt wurde, wegen Verstoßes gegen 
ein gesetzliches Verbot im Sinne von  
§ 134 BGB rechtsunwirksam ist. 

Ferner hat eine Massenentlassung zur 
Folge, dass der Arbeitgeber vor Ausspruch 
der Kündigungen eine sog. Massen-
entlassungsanzeige bei der zuständi-
gen Agentur für Arbeit zu erstatten hat. 
Die Anforderungen an eine wirksame  
Massenentlassungsanzeige sind in § 17 
Abs. 3 KSchG geregelt. Die Anzeige muss 
nicht nur die dort genannten Angaben 
enthalten und schriftlich abgefasst sein, 
sie muss auch die Mitteilung an den Be-
triebsrat sowie dessen Stellungnahme 
zur Massenentlassung enthalten. Soll-
te der Betriebsrat keine Stellungnahme 
abgegeben haben, muss der Arbeitgeber 
glaubhaft machen, dass er den Betriebsrat 
mindestens zwei Wochen vor Erstattung 
der Anzeige unterrichtet und den Stand 
der Beratungen dargelegt hat. Unterlässt 
es der Arbeitgeber, eine solche Massen-
entlassungsanzeige zu erstatten, ist die 
Kündigung ebenfalls unwirksam (BAG 
Urteil vom 28.05.2009 - 8 AZR 273/08). 
Ist die Anzeige dagegen erfolgt, allerdings  
mangelhaft, weil beispielsweise die ge-
setzlich vorgesehene Stellungnahme des 

Betriebsrats nicht beigefügt ist, ist die 
Kündigung ebenfalls gemäß § 134 BGB 
unwirksam (BAG Urteil vom 21.03.2013 - 
2 AZR 60/12).

Wurde die Massenentlassungsanzeige 
gemäß den gesetzlichen Regelungen 
erstattet, hat diese gemäß § 18 KSchG 
eine sog. Entlassungssperre zur Folge. Das 
bedeutet, dass die Beendigungswirkung 
der Kündigung während der Sperrfrist, 
die in der Regel einen Monat beträgt, 
gehemmt ist. Der Arbeitgeber ist jedoch 
nicht gehindert die Kündigungen während 
dieser Sperrfrist auszusprechen. Ferner 
müssen die angezeigten Kündigungen 
innerhalb von 90 Tagen nach Ablauf 
der Sperrfrist ausgesprochen werden; 
andernfalls bedarf es einer neuen 
Massenentlassungsanzeige, vgl. § 18 Abs. 
4 KSchG.

Im Rahmen eines eventuellen Kündigungs- 
schutzprozesses besteht sodann eine ab-
gestufte Darlegungs- und Beweislast: 
Der Arbeitnehmer muss zunächst die 
tatsächlichen Voraussetzungen des § 17 
KSchG darlegen und beweisen. Hat er 
dies getan, liegt es am Arbeitgeber, die 
ordnungsgemäße Durchführung des 
Verfahrens nach § 17 KSchG zu beweisen.

Stephanie Bausch
Rechtsanwältin
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Praxistipp
Der Arbeitgeber, der eine solche Massenentlassungsanzeige erstatten möchte, 
sollte darauf achten, dass die Anzeige an die Agentur für Arbeit gemäß den 
gesetzlichen Anforderungen ordnungsgemäß erfolgt und das mit dem Betriebsrat 
durchzuführende Konsultationsverfahren abgeschlossen ist. Ein Muster einer 
Massenentlassungsanzeige stellt die Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung. Sollte 
die Anzeige nicht ordnungsgemäß erstattet oder das Konsultationsverfahren mit 
dem Betriebsrat nicht abgeschlossen worden sein, bietet eine Massenentlassung 
dem Arbeitnehmer in einem Kündigungsschutzprozess nach entsprechender Rüge 
eine weitere Angriffsmöglichkeit, die zur Unwirksamkeit der Kündigung führen 
kann.

Theodor-Heuss-Ring 19-21 . 50668 Köln

Massenentlassung – Pflichten für den Ar- 
beitgeber und Schutz für den Arbeitnehmer

 Möchte ein Arbeit-
geber eine Vielzahl von 

 Arbeitnehmern entlas-
sen, kann es sich dabei 
um eine sog. Massen-
entlassung im Sinne 
der §§ 17 ff. KSchG 
handeln. Diese Vor-

schriften sehen für den Arbeitgeber 
einige Pflichten vor, deren Nichtbeach-
tung die Unwirksamkeit der ausgespro-
chenen Kündigungen zur Folge haben 
kann.

Das Kündigungsschutzgesetz regelt 
auch die Entlassung einer größeren Zahl 
von Arbeitnehmern, sog. Massenent- 
lassungen. Zweck dieser Regelungen sind 
vor allem arbeitsmarktpolitische Ziele, 
denn die Agenturen für Arbeit sollen sich 
rechtzeitig auf Massenentlassungen ein-
stellen können. 
 
Eine Massenentlassung liegt gemäß § 17 
Abs. 1 KSchG vor, wenn der Arbeitgeber 
in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 
und weniger als 60 Arbeitnehmern mehr 
als 5 Arbeitnehmer, in Betrieben mit in 
der Regel mindestens 60 und weniger 
als 500 Arbeitnehmern 10 vom Hundert 
der im Betrieb regelmäßig beschäftigten 
Arbeitnehmer oder aber mehr als 25 
Arbeitnehmer, in Betrieben mit in der 
Regel mindestens 500 Arbeitnehmern 
mindestens 30 Arbeitnehmer innerhalb 
von 30 Kalendertagen entlässt. Einer 
„Entlassung“ in diesem Sinne stehen gem. 
§ 17 Abs. 1 S. 2 KSchG Eigenkündigungen 
durch Arbeitnehmer sowie Aufhebungs-
verträge gleich, wenn diese vom Arbeit-
geber durch Inaussichtstellen einer 
Kündigung veranlasst wurden.

Liegen die Voraussetzungen einer Massen- 
entlassung vor, muss der Arbeitgeber 
vor Ausspruch der Kündigungen ein sog.  
Konsultationsverfahren mit dem Betriebs-
rat durchführen. Gemäß § 17 Abs. 2 KSchG 
hat der Arbeitgeber den Betriebsrat nicht 
nur rechtzeitig zu unterrichten und ihm 
die zweckdienlichen Auskünfte erteilen, 
sondern auch darüber zu beraten, ob es 

möglich ist, Entlassungen zu vermeiden 
oder einzuschränken und ihre Folgen zu 
mildern. Das Bundesarbeitsgericht hat 
in seinem Urteil vom 21.03.2013 (Az. 
2 AZR 60/12) entschieden, dass eine 
Kündigung, vor deren Ausspruch ein 
Konsultationsverfahren nicht durch-
geführt wurde, wegen Verstoßes gegen 
ein gesetzliches Verbot im Sinne von  
§ 134 BGB rechtsunwirksam ist. 

Ferner hat eine Massenentlassung zur 
Folge, dass der Arbeitgeber vor Ausspruch 
der Kündigungen eine sog. Massen-
entlassungsanzeige bei der zuständi-
gen Agentur für Arbeit zu erstatten hat. 
Die Anforderungen an eine wirksame  
Massenentlassungsanzeige sind in § 17 
Abs. 3 KSchG geregelt. Die Anzeige muss 
nicht nur die dort genannten Angaben 
enthalten und schriftlich abgefasst sein, 
sie muss auch die Mitteilung an den Be-
triebsrat sowie dessen Stellungnahme 
zur Massenentlassung enthalten. Soll-
te der Betriebsrat keine Stellungnahme 
abgegeben haben, muss der Arbeitgeber 
glaubhaft machen, dass er den Betriebsrat 
mindestens zwei Wochen vor Erstattung 
der Anzeige unterrichtet und den Stand 
der Beratungen dargelegt hat. Unterlässt 
es der Arbeitgeber, eine solche Massen-
entlassungsanzeige zu erstatten, ist die 
Kündigung ebenfalls unwirksam (BAG 
Urteil vom 28.05.2009 - 8 AZR 273/08). 
Ist die Anzeige dagegen erfolgt, allerdings  
mangelhaft, weil beispielsweise die ge-
setzlich vorgesehene Stellungnahme des 

Betriebsrats nicht beigefügt ist, ist die 
Kündigung ebenfalls gemäß § 134 BGB 
unwirksam (BAG Urteil vom 21.03.2013 - 
2 AZR 60/12).

Wurde die Massenentlassungsanzeige 
gemäß den gesetzlichen Regelungen 
erstattet, hat diese gemäß § 18 KSchG 
eine sog. Entlassungssperre zur Folge. Das 
bedeutet, dass die Beendigungswirkung 
der Kündigung während der Sperrfrist, 
die in der Regel einen Monat beträgt, 
gehemmt ist. Der Arbeitgeber ist jedoch 
nicht gehindert die Kündigungen während 
dieser Sperrfrist auszusprechen. Ferner 
müssen die angezeigten Kündigungen 
innerhalb von 90 Tagen nach Ablauf 
der Sperrfrist ausgesprochen werden; 
andernfalls bedarf es einer neuen 
Massenentlassungsanzeige, vgl. § 18 Abs. 
4 KSchG.

Im Rahmen eines eventuellen Kündigungs- 
schutzprozesses besteht sodann eine ab-
gestufte Darlegungs- und Beweislast: 
Der Arbeitnehmer muss zunächst die 
tatsächlichen Voraussetzungen des § 17 
KSchG darlegen und beweisen. Hat er 
dies getan, liegt es am Arbeitgeber, die 
ordnungsgemäße Durchführung des 
Verfahrens nach § 17 KSchG zu beweisen.

Stephanie Bausch
Rechtsanwältin
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Praxistipp
Der Arbeitgeber, der eine solche Massenentlassungsanzeige erstatten möchte, 
sollte darauf achten, dass die Anzeige an die Agentur für Arbeit gemäß den 
gesetzlichen Anforderungen ordnungsgemäß erfolgt und das mit dem Betriebsrat 
durchzuführende Konsultationsverfahren abgeschlossen ist. Ein Muster einer 
Massenentlassungsanzeige stellt die Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung. Sollte 
die Anzeige nicht ordnungsgemäß erstattet oder das Konsultationsverfahren mit 
dem Betriebsrat nicht abgeschlossen worden sein, bietet eine Massenentlassung 
dem Arbeitnehmer in einem Kündigungsschutzprozess nach entsprechender Rüge 
eine weitere Angriffsmöglichkeit, die zur Unwirksamkeit der Kündigung führen 
kann.
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erkennbar sein. Eine Besonderheit ist nach der
Rechtsprechung gegeben, wenn ein bestimm-
ter Anspruch jeweils aus einem ständig glei-
chen Grundtatbestand entsteht. Dies ist bei-
spielsweise bei Annahmeverzugslohnansprü-
chen der Fall. Hier ist immer der gleiche
Sachverhalt gegeben, der dann zu einem
Anspruch des Arbeitnehmers führt. Insofern
kann eine einmalige Geltendmachung bereits
die Ausschlussfrist dann auch im Hinblick auf
noch nicht entstandene Ansprüche wahren. 
Grundsätzlich gilt das Vorgenannte auch hin-
sichtlich der zweiten Stufe, also der gerichtli-
chen Geltendmachung. Hier war zunächst
Ansicht des BAG, dass die Kündigungsschutz-
klage alleine nicht ausreicht, um die zweite
Stufe der Ausschlussfrist hinsichtlich Ver-
gütungsansprüchen zu wahren. Das BAG geht
allerdings inzwischen davon aus, dass auch für
die gerichtliche Gelendmachung der Ver-
gütungsansprüche die Kündigungsschutz-
klage ausreicht (BAG, Urteil vom 24.09.2014 –
5 AZR 593/12). 
Rechtlich gilt eine Klage erst dann als erho-
ben, wenn diese auch dem Gegner zugestellt
wurde. Dies bedeutet, er muss die Klage tat-
sächlich in Händen halten. § 167 ZPO geht
aber davon aus, dass eine Frist, die eine
Zustellung voraussetzt, bereits mit Eingang bei
Gericht gewahrt ist, wenn die Zustellung dem-
nächst erfolgt bzw. mit einer Zustellung in
Kürze zu rechnen ist. Daher reicht zur
Wahrung der gerichtlichen Ausschlussfrist in
den meisten Fällen bereits die Einreichung der
Klage bei Gericht. Das BAG hat aber nunmehr
eindeutig erklärt, dass dies nicht für die außer-
gerichtliche Ausschlussfrist gilt. § 167 ZPO fin-
det insofern keine Anwendung. (BAG, Urteil
vom 16.03.2016 – 4 AZR 421/15). 
Ebenfalls problematisch kann die Berechnung
der Ausschlussfrist sein. Oftmals knüpft der
Beginn der Ausschlussfrist an das Ende des
Arbeitsverhältnisses an. Hiermit ist die rechtli-
che Beendigung des Arbeitsverhältnisses
gemeint. Spricht beispielsweise ein Arbeit-
geber eine fristlose Kündigung aus, beginnt
die Frist mit dem nächsten Tag. Streiten die
Parteien aber darüber, ob das
Arbeitsverhältnis beendet ist, kann die

Eine Vielzahl der Arbeitsver-
träge und Tarifverträge
beinhaltet sogenannte Aus-
schluss- oder Verfallfristen.
Hierbei handelt es sich um
Fristen, nach deren Ablauf
eine Geltendmachung eines
Anspruchs ausgeschlossen

ist, da dieser mit Ablauf der Frist erloschen ist.
Zweck dieser Regelung ist eine Verkürzung der
gesetzlichen Verjährungsfristen der §§ 195,
199 BGB. Ziel ist es also, Rechtsfrieden und
Rechtssicherheit innerhalb eines Arbeitsver-
hältnisses oder auch nach seiner Beendigung
herzustellen. 
Zunächst wird zwischen sog. einfachen und
qualifizierten Ausschlussfristen unterschieden.
Einfache Ausschlussfristen liegen dann vor,
wenn eine formlose und/oder schriftliche
Geltendmachung beim Gläubiger ausreicht,
damit der Anspruch nicht verfällt. Eine qualifi-
zierte Ausschlussfrist hingegen erfordert, dass
der Anspruch gerichtlich geltend gemacht
wird. Wird beides verlangt, dann liegt eine
sogenannte zweistufige Ausschlussfrist vor. 
Stellen wir uns zunächst die Frage, was bei
einer außergerichtlichen Geltendmachung zu
beachten ist. Stellt die Klausel keine besonde-
ren Anforderungen, so ist sogar eine mündli-
che Erklärung ausreichend. Soweit nur von
einer schriftlichen Geltendmachung gespro-
chen wird, kann nach der Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts (BAG) auch die Frist
durch Übersendung eines Telefaxes oder per
E-Mail erfolgen (BAG, Urteil vom 07.07.2010 –
4 AZR 549/08). Grundsätzlich ist es auch mög-
lich, dass durch eine Klage oder einen gericht-
lichen Schriftsatz die außergerichtliche
Verfallfrist eingehalten wird. 
Besondere Anforderungen werden auch an
den Inhalt des Schreibens gestellt.
Grundsätzlich muss dem Schuldner deutlich
gemacht werden, welcher Anspruch gemeint
ist und die Höhe des Anspruchs sowie der
Zeitraum, für den er verfolgt wird muss mit
der notwendigen Deutlichkeit ersichtlich
gemacht werden. Sowohl die Art des
Anspruchs als auch die diesen Anspruch stüt-
zenden Tatsachen müssen für den Schuldner

Ausschlussfristen - Es ist Vorsicht geboten 

Henning Meier
Rechtsanwalt

Praxistipp:
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Impressum

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil 
vom 25.09.2013 (10 AZR 270/12) ent- 
schieden, dass der Arbeitgeber vom Arbeit- 
nehmer verlangen kann, eine qualifizierte 
elektronische Signatur zu beantragen und 
eine elektronische Signaturkarte zu be-
nutzen, wenn dies für die Erbringung der 
Arbeitsleistung erforderlich und dem Ar-
beitnehmer zumutbar ist.  
 
Die Klägerin war als Verwaltungsangestellte 
im Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven 
beschäftigt. Zu ihren Aufgaben gehörte die 
Veröffentlichung von Ausschreibungen bei 
Vergabeverfahren. Seit 01.01.2010 erfolgte 
dies nur noch in elektronischer Form auf der 
Vergabeplattform des Bundes, wofür eine 
qualifizierte elektronische Signatur benötigt 
wird. Diese wird nach den Bestimmungen des 
Signaturgesetzes (SigG) nur natürlichen Per-
sonen erteilt. Die Beklagte wies die Klägerin 

an, eine qualifizierte Signatur bei einer vom 
SigG vorgesehenen Zertifizierungsstelle zu 
beantragen. Dies erfordert die Übermittlung 
der im Personalausweis enthaltenen Daten 
zwecks Feststellung der Identität. Die Kosten 
für die Beantragung trug die Beklagte. 

Die Klägerin sah in der Verpflichtung zur 
Übermittlung ihrer Daten einen Verstoß ge-
gen ihr Recht auf informationelle Selbstbe- 
stimmung. Zudem sei nicht sichergestellt, 
dass mit den Daten kein Missbrauch betrieben 
werde. Sie wollte festgestellt haben, dass das 
Vorgehen der Beklagten rechtwidrig war. 

Ebenso wie die Vorinstanzen folgte der  
10. Senat des BAG der Klägerin nicht und 
wies die Revision zurück. Die Beklagte habe 
von ihrem Weisungsrecht angemessen Ge-
brauch gemacht. Der Eingriff in das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung sei der 

Klägerin zumutbar. Die Übermittlung der Per-
sonalausweisdaten betreffe nur den äußeren 
Bereich der Privatsphäre. Besonders sensible 
Daten seien nicht betroffen. Außerdem sei 
der Schutz der Daten durch die Vorschriften 
des Signaturgesetzes sichergestellt. Sie 
würden nur durch die Zertifizierungsstelle 
genutzt. Auch die Nutzung der Signatur- 
karte sei für die Klägerin nicht mit besonderen 
Risiken verbunden. So enthalte die mit dem 
Personalrat abgeschlossene Dienstverein- 
barung ausdrücklich eine Haftungsfreistel-
lung. Die gewonnenen Daten dürften nicht zur  
Leistungs- und Verhaltenskontrolle durch die 
Beklagte verwendet werden. 

Barbara Köckemann
Rechtsanwältin

Das BAG hat mit Urteil vom 24.10.2013 
(Az. 6 AZR 854/11) entschieden, dass Ar- 
beitgeber und Betriebsrat Auswahlricht-
linien im Sinne von § 1 Abs. 4 KSchG später 
oder zeitgleich – etwa bei Abschluss eines 
Interessenausgleichs mit Namensliste – än-
dern können. 
 
Der Kläger war bei seiner Arbeitgeberin als 
Werkzeugmacher beschäftigt. Über deren 
Vermögen wurde Ende 2009 das Insolvenz-
verfahren eröffnet und der Beklagte zum 
Insolvenzverwalter bestellt. Der Beklagte und 
der Betriebsrat schlossen einen Interessenaus-
gleich. Dieser enthielt eine Auswahlrichtlinie 
und eine Namensliste. Nach dem Punktesche-
ma der Auswahlrichtlinie wies der Kläger zwei 
Sozialpunkte mehr auf als ein anderer Arbeit-
nehmer seiner Vergleichs- und Altersgruppe. 
Dennoch war der Kläger in der Namensliste 
benannt. 

Der Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis 
des Klägers, dagegen keines der sechs wei-
teren Arbeitsverhältnisse seiner Vergleichs- 
und Altersgruppe. Der Kläger erhob Kündi-
gungsschutzklage. Er berief sich auf grobe 
Fehlerhaftigkeit der Sozialauswahl im Sinne 
von § 125 Abs. 1 InsO. Der Beklagte hätte 
nicht ihn, sondern gemäß der Auswahlricht-
linie seinen Kollegen kündigen müssen. 

Die Vorinstanzen gaben dem Kläger recht. 
Die Kündigung verstoße gegen die Auswahl-
richtlinie, deshalb sei die Sozialauswahl grob  

fehlerhaft. Die Zustimmung des Betriebsrats 
zu Interessenausgleich und Namensliste än-
dere daran nichts.

Das BAG hob die Urteile auf. Der Klage könne 
mit der Begründung des LAG nicht stattge-
geben werden. Denn Arbeitgeber und Be-
triebsrat könnten Auswahlrichtlinien später 
oder zeitgleich - etwa bei Abschluss eines 
Interessenausgleichs mit Namensliste - än-
dern. Würden sich die Betriebsparteien in 
einem bestimmten Punkt gemeinsam über 

die Auswahlrichtlinie hinwegsetzen, gelte die 
Namensliste. Vorliegend seien Beklagter und 
Betriebsrat in der Namensliste übereinstim-
mend und daher wirksam von der Auswahl-
richtlinie abgewichen.

Barbara Köckemann
Rechtsanwältin
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Verpflichtung des Arbeitnehmers zur  
Beantragung und Nutzung einer  
elektronischen Signaturkarte

Änderung einer Auswahlrichtlinie durch 
einen Interessenausgleich mit Namensliste 
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